
Satzung 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen Förderverein der Grundschule Ahlhorn e.V. 

– im Folgenden "Verein" genannt – 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Weizengrund 19, 26197 Ahlhorn und soll in das Vereinsregister eingetra-

gen werden und ist danach im Vereinsregister beim Amtsgericht Oldenburg eingetragen. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweckbestimmung, Gemeinnützigkeit 

1. Zweck des Vereins ist 

die ideelle und finanzielle zielgerichtete Förderung der Bildungs- und Erziehungsanliegen der Grund-

schule Ahlhorn. 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

• Ideelle und finanzielle Unterstützung zur Durchführung der Bildungs- und Erziehungsanliegen  

• Unterstützung zur Durchführung/Beteiligung von/an Projekten/ Einzelmaßnahmen im schulischen 

Alltag 

• Finanzielle Förderung zur Teilnahme an Sportveranstaltungen 

• Finanzielle Förderung zur Teilnahme an Exkursionen 

• Finanzielle Förderung von Vorträgen, Veranstaltungen, Tagungen, Auftritten und Unterstützung 

von geeigneten Fort- und Ausbildungsmaßnahmen, auch für die Teilnahme an Lehrgängen. 

• Finanzielle Förderung zur Anschaffung von Bildungsmaterial 

• Finanzielle Förderung zur Anschaffung von Gegenständen der Pausengestaltung 

• Alle finanziellen Förderungen die der Grundschule Ahlhorn in der Bewältigung, Organisation und 

Führung des schulischen Alltags dienen 

• Bereitstellung von Sachmitteln und Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke zugunsten der 

begünstigten Körperschaft sowie 

• durch geeignete Veranstaltungen, die der Werbung für den geförderten Zweck dienen. 

3. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke und zur dann ausschließlich steuerbegünstigten 

Verwendung beim benannten Empfänger sollen geeignete Mittel durch Beiträge/Umlagen, Spenden, 

Zuschüsse und sonstige Zuwendungen/Eigenmittel eingesetzt werden. 

4. Der Verein mit Sitz in Weizengrund 19, 26197 Ahlhorn verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er wird 

als Förderverein nach § 58 Nr. 1 AO tätig, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung steuerbegüns-

tigter Zwecke des in § 2 Ziffer 1 genannten steuerbegünstigten Zwecks verwendet. 

5. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

6. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-

ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

7. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-

nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

8. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

9. Die Ausübung von Ehrenämtern nach den Satzungsvorgaben erfolgt grundsätzlich ehrenamtlich. 



 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person, Personenvereinigung werden, die 

bereit ist, Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern. 

2. Zum Ehrenmitglied können engagierte Mitglieder ernannt werden, die sich in besonderer Weise um 

den Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein einfacher Beschluss der Mitgliederversammlung er-

forderlich. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben die gleichen Rechte und 

Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an sämtlichen Versammlungen und Sit-

zungen teilnehmen. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen/Mitgliederversammlungen des 

Vereins teilzunehmen.  

2. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträ-

ge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – in ord-

nungsgemäßer Weise zu unterstützen.  

4. Durch die Aufnahme in den Verein werden die Satzung und Beschlüsse der Vereinsorgane für neue 

Mitglieder bindend. 

5. Zur Erfüllung der Vereinszwecke können unter Beachtung des BDSG die personenbezogenen Daten 

von Mitgliedern gespeichert, übermittelt und verändert werden. Jedes Mitglied hat hierzu die im BDSG 

vorgesehenen Rechte, insbesondere auf Auskunft über die in seiner Person gespeicherten Daten. 

§ 5 Beginn/Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den schriftlichen 

Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand 

ist nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/-in mitzuteilen, ein Aufnahmeanspruch 

besteht nicht. 

2. Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen/Heranwachsenden ist von dem gesetzlichen Vertreter/ Er-

ziehungsberechtigten zu stellen. 

3. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt (Kündigung), Ausschluss aus dem Verein, Tod des 

Mitglieds oder Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen sowie der Auflösung des Ver-

eins. 

4. Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündigung zum Ende des Ge-

schäftsjahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

5. Der Ausschluss eines Mitglieds kann mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund dann ausge-

sprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, den Satzungszweck oder die 

Vereinsinteressen und ihrer Ziele zuwiderhandelt und/oder das Ansehen oder die Interessen des Ver-

eins schwerwiegend schädigt. Weiterhin, wenn das Mitglied die Beitrags- und sonstigen Zahlungsver-

pflichtungen trotz zweifacher Mahnung an die zuletzt bekanntgegebene Mitgliederadresse nicht erfüllt 

oder bei Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren. Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der 

Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Antrag ist zuvor dem Mitglied mit Angabe der Gründe 

zuzuleiten. Dem Mitglied ist dazu unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor 

dem Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwürfen schriftlich zu äußern. Ein Ausschließungsbe-

schluss des Vorstandes wird mit schriftlicher Bekanntgabe an das Mitglied wirksam. Zudem ruhen mit 

Bekanntgabe des Beschlusses sämtliche Mitgliederrechte. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann 

binnen 14 Tagen nach Bekanntgabe schriftliche Beschwerde mit Begründung gegenüber der Mitglie-

derversammlung eingelegt werden, diese ist an den Vorstand zu richten. Hierüber entscheidet dann 

die nächste anstehende Mitgliederversammlung, die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

Der Weg zu ordentlichen Gerichten danach bleibt hiervon unberührt. 

6. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem 

Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistun-



 

gen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderun-

gen bleibt hiervon unberührt. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben.  

2. Für die bestehenden Zahlungsverpflichtungen von Mitgliedern, auch zur Höhe der jährlichen Mitglieds-

beiträge, Förderbeiträge, etwaiger Aufnahmegebühren/Umlagen und deren Fälligkeit sowie die ver-

bindliche Teilnahme am Lastschriftverfahren ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die 

von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

1. die Mitgliederversammlung, 

2. der Vorstand. 

§ 8 Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende Aufgaben 

auch zur Beschlussfassung: 

• den Jahresbericht des Vorstandes entgegenzunehmen und zu beraten, 

• Entgegennahme des Kassenprüferberichts und Aussprache hierzu, 

• die Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer, 

• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer, 

• über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Fusion/Auflösung des Vereins zu bestim-

men, 

• Beschlussfassung über die Beitragsordnung sowie deren Änderungen, 

• über Anträge zu entscheiden, die durch den Vorstand und/oder von der Mitgliederversammlung 

eingereicht werden. 

• Abschließende Beschlussfassung über Beschwerden zu erfolgten Vereinsausschlüssen von Mit-

gliedern. 

• Ernennung von Ehrenmitgliedern 

• Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens aber 

einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs, einzuberufen. Die 

Einladung erfolgt 14 Tage vorher schriftlich in Textform durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vor-

läufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekanntgegebene E-Mailadresse oder in 

anderer geeigneter digitaler Art und Weise. Die fristwahrende Einladung nebst Tagesordnung wird auf 

der Homepage der Grundschule Ahlhorn (https://gs-ahlhorn.de/) und in der Nordwest-Zeitung be-

kanntgegeben und veröffentlicht. 

3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung setzt der Vorstand durch Beschluss fest. 

Sie sollte insbesondere folgende Punkte zu umfassen: 

• Bericht des Vorstands, 

• Kassenprüfer-Bericht, 

• Entlastung des Vorstands, 

• Wahl des Vorstands und Kassenprüfer/-innen, sofern dies ansteht, 

• Satzungsänderungen/Neufassung der Satzung, 

• Verabschiedung und Änderung der Beitragsordnung, 

https://gs-ahlhorn.de/


 

• Beschlussfassung über vorliegende Anträge und weitere Punkte, die Gegenstand der Tagesord-

nung sind. 

4. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversamm-

lung beim Vereinsvorstand schriftlich mit Begründung einzureichen. Nachträglich eingereichte Tages-

ordnungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt 

werden. Diese späteren Anträge - sowie auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge - 

müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge zugestimmt haben (Dringlich-

keitsanträge). 

5. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen, wenn es 

das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel der 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder schriftlich dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 

Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gilt § 9 entsprechend. 

6. Der/die Vorsitzende oder eine/r seiner Stellvertreter/-innen leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vor-

schlag des/der Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung eine/n besonderen Versammlungsleiter/-

in bestimmen. Ist keines dieser Vorstandsmitglieder anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von einem Monat nach 

der Mitgliederversammlung niedergelegt und von einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied 

sowie dem Protokollführer unterzeichnet. Das Protokoll kann von jedem Mitglied auf der Geschäftsstel-

le eingesehen werden. 

§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit 

1. Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder (aktive Mitglieder/Fördermitglieder) und Ehrenmitglieder. 

Jedes natürliche Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahrs eine Stimme, die nur persönlich aus-

geübt werden darf. Eine Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen. 

2. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der teil-

nehmenden stimmberechtigten anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

3. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, 

soweit nichts anderes nach Satzung vorgeschrieben ist. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 

bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. 

4. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung sind nur dann schriftlich und geheim durchzuführen, 

wenn dies mit einer Mehrheit von 25 % der an der Beschlussfassung teilnehmenden stimmberechtig-

ten Mitglieder ausdrücklich verlangt wird. Abstimmungen erfolgen ansonsten durch Handzei-

chen/Handheben und werden in offener Abstimmung durchgeführt. 

5. Für Satzungsänderungen, zur Zweckänderung und für Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine 

Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

6. Beabsichtigte Satzungsänderungen werden allen Vereinsmitgliedern zuvor mit der Tagesordnung 

schriftlich mitgeteilt. 

7. Erforderliche Änderungen und Ergänzungen der Satzung aufgrund von aktuellen Vorgaben oder Auf-

lagen des zuständigen Finanzamts oder des Vereinsregisters können vom Vorstand verbindlich be-

schlossen und angemeldet werden und sind auf der nächsten anstehenden Mitgliederversammlung 

den Mitgliedern mitzuteilen und in der geltenden Satzung nach Eintragung zu berücksichtigen. 

§ 10 Vorstand 

1. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

• ein/eine 1. Vorsitzender/e, 

• bis zu zwei stellvertretender/e Vorsitzender/e, 

• ein/eine Schatzmeister/-in (Rechner/Rechnerin/Kassier/Kassiererin) 

• ein/eine Schriftführer/-in. 



 

2. Sie werden einzeln von der Mitgliederversammlung für die Dauer von jeweils 2 Jahren gewählt. Im 

Gründungsjahr wird der stellvertretende Vorsitzende für die Dauer von 1 Jahr gewählt, danach erfolgt 

die Wahl ebenfalls jeweils für die Dauer von 2 Jahren. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmit-

gliedern ist zulässig. Nach Fristablauf bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Amtsantritt ihrer Nach-

folger im Amt. 

3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein 

kommissarisches Vorstandsmitglied aus dem Kreis der Mitglieder zu berufen. Auf diese Weise bleiben 

bestimmte Vorstandsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung im Amt. 

4. Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit und die Geschäftsführung. Er kann sich eine Ge-

schäftsordnung geben und besondere Aufgaben/Projekte unter seinen Mitgliedern verteilen oder Aus-

schüsse für deren Bearbeitung einsetzen. Die persönliche Haftung von gewählten Vorstandsmitglie-

dern ist entsprechend § 31 a BGB auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. 

5. Vertretungsberechtigter Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die erste Vorsitzende, der/die stell-

vertretende Vorsitzende, der/die Schatzmeister/-in. Jedes der Vorstandsmitglieder nach § 10 Ziffer 1, 

mit Ausnahme des Schriftführers, ist alleinvertretungsberechtigt. 

6. Verschiedene Vorstandsämter können auch in einer Person vereinigt werden. 

7. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen, die von dem/der Schriftführer/-in grundsätzlich 

schriftlich und unter Bekanntgabe einer vorläufigen Tagesordnung mit einer Frist von nicht weniger als 

einer Woche einberufen werden. Mit Einverständnis von mehr als der Hälfte der Vorstandsmitglieder 

können in Eilfällen auch abweichende Fristen und Vorgaben zur Durchführung von Sitzungen verein-

bart werden. 

8. Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit in der Satzung nicht etwas an-

ders bestimmt ist. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind 

oder einer Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren mit 2/3-Mehrheit zuvor zugestimmt wird. 

Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

9. Der/die 1. Vorsitzende – oder Stellvertreter im Verhinderungsfall – leitet die Sitzungen und sorgt für die 

ordnungsgemäße Durchführung der Beschlüsse und Vorgaben. 

10. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens einem 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied sowie dem/der Schriftführer/-in unterzeichnet und sind allen 

Vorstandsmitgliedern zuzuleiten. 

11. Der Vorstand kann sich selbst eine Geschäftsordnung geben, auch mit darin enthaltenen Vorgaben für 

einzelne Vorstandsbereiche/Geschäftsbereiche und Funktionszuordnungen einzelner Vorstandsmit-

glieder und Sitzungsmodalitäten. 

§ 11 Kassenprüfer 

1. Über die Jahresmitgliederversammlung können bis zu zwei Kassenprüfer gewählt werden, die Amts-

zeit entspricht der des Vorstandes, Wiederwahl ist zulässig. Diese dürfen weder dem Vorstand noch 

einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und keine Beschäftigten des Vereins sein. 

2. Der/die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbu-

chung und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie mindestens einmal jährlich den Kassenbestand 

des abgelaufenen Kalenderjahrs festzustellen.  

3. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben.  

4. Die Kassenprüfer haben den Vorstand und die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassen-

prüfung zu unterrichten und können bei ordnungsgemäßer Kassenführung die Entlastung des Vor-

stands empfehlen. 

5. Sollten sich unter den Mitgliedern des Vereins keine Mitglieder dazu bereit erklären, das Amt des Kas-

senprüfers zu übernehmen, so kann die Kasse des Vereins auch durch eine fachkundige Person (z.B. 

Steuerberater, Rechtsanwalt, etc.) geprüft werden, der die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit bestä-

tigt. 



 

§ 12 Auflösung des Vereins 

1. Die Einberufung einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung, mit der die Auf-

lösung des Vereins beschlossen werden soll, hat mindestens vier Wochen vor dem Termin zu erfol-

gen, wobei jedem Mitglied mit der schriftlichen Einladung unter Beifügung der Tagesordnung aus-

drücklich auch die wesentlichen Gründe für den Antrag auf Auflösung schriftlich zur Verfügung gestellt 

werden müssen.  

2. Die Auflösung des Vereins ist entsprechend § 9 Ziffer 5 mit einer Dreiviertelmehrheit der erschienenen, 

stimmberechtigten Mitglieder zulässig. 

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-

mögen des Vereins an die Gemeinde in Großenkneten die es unmittelbar und ausschließlich für ge-

meinnützige Zwecke zu verwenden hat, und zwar zur Förderung der Bildungs- und Erziehungsanlie-

gen der Grundschule Ahlhorn.  

§ 13 Liquidatoren 

1. Als Liquidatoren werden die zum Zeitpunkt der Auflösung im Amt befindlichen beiden vertretungsbe-

rechtigten Vorstandsmitglieder, der erste und zweite Vorsitzende, gemeinschaftlich handelnd, be-

stimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes abweichend beschließt. 

 

 

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründungsversammlung am 16.07.2025 beschlossen und tritt 

mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Die Satzung wurde mit Beschluss vom 29.12.2025 geändert. 

Die Gründungsmitglieder des Vereins unterzeichneten die mit Beschluss vom 29.12.2025 geänderte Sat-

zung wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 


